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Antrag für Nachteilsausgleich in der höheren Berufsbildung 

(Unterstützungs-, Begleit- oder Erleichterungsmassnahmen, Hilfsmittel) 

 

 
Wenn Sie von Lernschwierigkeiten betroffen sind, können Massnahmen ergriffen werden. Das Gesuch muss an 
den Abteilungsvorsteher/die Abteilungsvorsteherin gerichtet werden. Es wird empfohlen, die nötigen 
Vorkehrungen so schnell wie möglich zu treffen. Der Antrag muss durch ein Zeugnis einer qualifizierten 
Gesundheitsfachperson ergänzt werden, die auf den betreffenden Bereich spezialisiert ist. Vollständige Bilanzen 
sind für den Antrag nicht angegeben 
 

 

 

Angaben des Studenten / der Studentin 
 
 

Name, Vorname       
 

Geburtsdatum        
 

  Handy        E-Mail       
 

Bildungsgang       
 

Therapeut.in / Arzt, Ärztin       

 

 

 

 

Lernschwäche / Beeinträchtigung / Handicap 
 

 Entwicklungsstörung des Lesens und Schreibens (Dyslexie/Legasthenie/Rechtschreibeschwäche) 

  Entwicklungsstörung des arithmetischen Denkens (Dyskalkulie/Rechenschwäche) 

  Entwicklungsstörung der mündlichen Sprache (Dysphasie) 

  Entwicklungsstörung der Koordination (Dysgraphie/Dyspraxie) 

  Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADS/ADHS) 

  Autismus-Spektrum-Störung (ASS) 

  Hörstörung (Schwerhörigkeit/Taubheit) 

  Andere 
: 
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Beantragte Massnahmen  

 
 

Vorschlag 
Student.in 

Kommunikation und Anweisungen Entscheid 
Vorsteher.in 

 Umformulierung und weitere Klärung auf Anfrage  

 Lesen der Aufgabenstellungen auf Anfrage  

   

   

 Form und Hilfsmittel  

 Offene Darstellung, Schriftart Arial 12 pts, Zeilenabstand 1.5  

 Nur einseitige Dokumente  

 Verwendung folgender Referenzdokumente erlaubt :  ......................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  
 

 

 Computer mit folgender Hilfssoftware :  .............................................................................   

 ............................................................................................................................................   

   

   

   

 Zeitanpassung  

 Gewährung von zusätzlicher Zeit (30%) oder Reduzierung des Übungsumfangs innerhalb 
der vorgegebenen Zeit bei gleichzeitiger Bewertung aller Ziele (je nach Entscheid der 
Lehrkräfte) 

 

 Gewährung von zusätzlichen Pausen (darf nicht mehr als 10% betragen)  

   

   

   

 Anpassung der Bewertungskriterien  

 Rechtschreibung und Grammatik nicht berücksichtigen, ausser wenn dies Prüfungskriterien 
oder Lernziele sind 

 

 Sorgfalt und/oder grafische Schwierigkeiten nicht sanktionieren, ausser wenn dies 
Prüfungskriterien oder Lernziele sind 

 

 Gewichtung der Bedeutung von Rechenfehlern innerhalb einer mathematischen Überlegung, 
ausser wenn das Ergebnis für den Beruf relevant ist 

 

   

   

   

 Andere besondere Anfragen  
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Bemerkungen zur Gewährung von Massnahmen 

 
      

 
 

Unterschriften 
 

Ort und Datum        

 

Student.in       

 

Vorsteher.in       

 

Wichtig ! 

• Zu Beginn der Ausbildung informiert Grangeneuve die lernende Person, über den möglichen 
Nachteilsausgleich bei Behinderungen oder Lernstörungen sowie über das Verfahren der Gesuchstellung 
(Fristen, Zuständigkeit, Formulare). 
 

• Der Nachteilsausgleich wird gewährt, wenn die Art der Behinderung die Ausübung des Berufes nicht 
verhindert oder massgeblich beeinträchtigt. Mangelhafte Kenntnisse der betreffenden Fächer oder der 
Unterrichtssprache berechtigen keine Erleichterungen. 
 

• Die gewährte Begleitmassnahme erlaubt keinen Vorteil bezüglich der Notengebung (auch nicht für das 
Qualifikationsverfahren). 

 

• Bei Verwendung eines persönlichen Computers während den Prüfungen kann ein Missbrauch mit der Note 
1.0 bestraft werden. 

 

• Der Student/die Studentin kann jederzeit wieder mit dem/der Vorsteher.in Kontakt aufnehmen, um die 
gewährten Massnahmen anzupassen. 

 

• Es liegt in der Verantwortung der Person in Ausbildung, die Lehrkräfte über die gewährten 
Massnahmen zu informieren. 

 
Referenzdokumente :  
 

✓ Empfehlung Nr. 7 der Schweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) 
 

✓ SBFI, Merkblatt : Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen bei Berufsprüfungen und 
höheren Fachprüfungen SBFI, 01.01.2013 

 

 

Grangeneuve, le 17.07.2025 
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